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Große Kreisstadt Kitzingen Beschlussvorlage
2026/066

Sachgebiet

Sachgebiet 10

Sachbearbeiter

Herr Müller

Kontakt

09321/20-1005
herbert.mueller@stadt-
kitzingen.de

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit

Stadtrat 12.05.2026 öffentlich Entscheidung

Betreff

Bestellung der Pflegerin, des Pflegers für die Stiftung für Alten- und Pflegehilfe

Vorschlag zum Beschluss:

Als Pflegerin/als Pfleger wird aus der Mitte des Stadtrates ____________________ bestellt.

Die Vertretung übernimmt

Sachverhalt:

Bei der Stadt Kitzingen gibt es eine Stiftung für Alten- und Pflegehilfe.
Hierfür ist aus der Mitte des Stadtrates ein/eine sog. Pfleger*in samt Stellvertreter zu bestellen.
Das Vorschlagsrecht liegt bei den Fraktionen und Gruppen.

Nach § 6 der Satzung der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen wird die Stiftung von den
Organen der Stadt Kitzingen verwaltet und vertreten. Diese Organe sind der Oberbürgermeister
und der Stadtrat.
Der Stiftungspfleger ist darüber hinaus der erste Ansprechpartner im Gremium des Stadtrates für
Anliegen rund um die Stiftung und vertritt die Interessen der Stiftung für Alten- und Pfleghilfe
Kitzingen im Stadtrat.

Die Anfänge der Stiftung reichen in das Jahr 1344 zurück. Hier wurde das Pfründespital in
Kitzingen gestiftet.

Die Stiftung fördert das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, Kapuzinerstraße 11 in Kitzingen,
durch Darlehen und Zuschüsse. Zuletzt wurden mit der Ausschüttung von Stiftungsmitteln u. a.
Investitionen des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth in den Sonnenschutz bezuschusst.


